Gaslieferungsvertrag mit Treuebonus

zwischen dem Kunden

Vorname / Name

Stralle / Hausnummer

PLZ / Ort

Telefon Geburtsdatum

Betrifft Anlage (falls abweichend):

Stralle / Hausnummer

PLZ / Ort
(im Folgenden "Kunde" genannt)

und dem Lieferanten
Stadtwerke Heidenheim Aktiengesellschaft
MeeboldstraBe 1, 89522 Heidenheim
Vorstand Dipl. Betriebswirt (FH) Dieter Brinner
Registergericht Ulm Nr. HRB 660110
(im Folgenden "SWH" genannt)

1. Bisheriger Gasbezug

Dieser Sondervertragstyp erfasst ausschlieBlich Privat-, Gewerbe- und
Landwirtschaftskunden mit einem Jahresverbrauch von mehr als 7.956
kwh und weniger als 1.000.000 kWh. Der Kunde versichert, dass seine
jahrliche Erdgasabnahmemenge in der Regel innerhalb dieser
Mengengrenzen liegt. Gibt der Kunde seinen Jahresverbrauch bewusst
falsch an und unterschreitet dieser 7.956 kWh, so ist die SWH dazu
berechtigt, den Kunden nach den Tarifen der Grundversorgung der SWH
abzurechnen. Uberschreitet der Jahresverbrauch 1.000.000 kWh, erhalt
der Kunde von der SWH ein gesondertes Sonderangebot. Um den
Liefervertrag schnellstmdglich umsetzen zu konnen, bitten wir Sie um
folgende Angaben:

Kundennummer / Gaszdhlernummer

Vorjahresverbrauch in kWh

Datum / Aktueller Z&hlerstand

Stadtwerke
Heidenheim

Aktiengesellschaft - Unternehmensgruppe

Hellenstein

2. Lieferung, Abnahme, Preise und Erdgasqualitat

Der Kunde und die SWH einigen sich hiermit Gber die Lieferung des
gesamten Bedarfs des Kunden an Erdgas der Gruppe ,H” (High-caloric
Gas) an die vorgenannte Abnahmestelle. Die SWH ist nicht verpflichtet
Erdgas der Gruppe ,L” (Low-caloric Gas) zu liefern. Qualitat und
Ubergabedruck werden im Netzanschlussvertrag geregelt. Der
Brennwert und sich der daraus ergebende Umrechnungsfaktor werden
vom zustandigen Netzbetreiber bestimmt und jeweils auf der Rechnung
angegeben.

Der Kunde verpflichtet sich hiermit zur Abnahme seines gesamten
Bedarfs an Erdgas und zur Zahlung des Entgelts gemaR dem als Anlage
beigefiigten Preisblatt (giltig ab 01.10.2011).

3. Lieferbeginn zur Gasbelieferung von Sonderkunden
Gewdnschter Lieferbeginn:

Sei helle... [] Nachstmaglicher Termin

Gewiinschtes
bitte ankreuzen

Tag / Monat / Jahr

Lieferbeginn ist frihestens der 1. Kalendertag des iberndchsten Monats,
in welchem der durch den Kunden unterzeichnete Vertrag bei der SWH
eingegangen ist. Nach Eingang des Vertrags teilt die SWH dem Kunden
den Lieferbeginn mit, der vom gewinschten Lieferbeginn abweichen
kann.

4. Laufzeit, Kindigung

|:| Ja, ich mochte einen Treuebonus von
0,25 Cent/kWh auf den "Treuebasispreis" der
SWH (jeweils netto; entspricht derzeit einem
Treuebonus von 0,30 Cent/kWh) und beziehe fur
12 Monate ab Vertragsbeginn mein Gas von der
SWH.

|:| Ja, ich mochte einen Treuebonus von
0,35 Cent/kWh auf den "Treuebasispreis" der
SWH (jeweils netto; entspricht derzeit einem
Treuebonus von 0,42 Cent/kWh) und beziehe fur
24 Monate ab Vertragsbeginn mein Gas von der
SWH.

Sei helle...
Gewdnschtes
bitte ankreuzen

Der vorstehende Treuebonus in Héhe von 0,25 Cent/kWh bzw. 0,35
Cent/kWh wird auf die jeweils geltenden Netto-Gaspreise des
"Treuebasispreis Gewerbe" eingerdumt, Erdgassteuer und Umsatzsteuer
werden zusétzlich berechnet. Unabhéngig welche Erstvertragslaufzeit
gewahlt wird, verlangert sich der Vertrag automatisch um eine
Laufzeit von einem weiteren Jahr, wenn der Kunde nicht spatestens
drei Monate vor Vertragsablauf gegentber der SWH in Textform
kindigt.

5. Geltung der Allgemeinen Geschéftsbedingungen

Erganzend finden die beiliegenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen
Anwendung. Dieser Vertragstext und die Allgemeinen Geschaftsbedingun-
gen konnen zusatzlich unter www.stadtwerke-heidenheim.de abgerufen
und in wiedergabefahiger Form gespeichert werden.

|:| Ich beziehe bisher fir diese Verbrauchstelle kein Gas
(Erstbezug).

|:| Ich beziehe bisher fiir diese Verbrauchstelle Gas von

Name des bisherigen Gaslieferanten

Kundennummer beim bisherigen Gaslieferanten - Fortsetzung siehe Riickseite / bitte wenden -



6. Zahlerablesung

Zum Vertragsbeginn wird der Zahlerstand zeitanteilig von der SWH unter
Bertcksichtigung  der  jahreszeitlichen  Verbrauchsschwankungen
rechnerisch ermittelt, wenn der Kunde der SWH seinen Zahlerstand nicht
zuvor schriftlich mitgeteilt hat.

7. Lastschriftermachtigung

Der nachstehend genannte Kontoinhaber ermdchtigt die SWH
widerruflich, Rechnungs- und Abschlagsbetrdge aus diesem Vertrags-
verhaltnis von seinem nachfolgend genannten Girokonto im Lastschrift-
einzugsverfahren abzubuchen.

Kontonummer Kreditinstitut Bankleitzahl

Kontoinhaber Vorname / Name

»

Ort / Datum / Unterschrift des Kontoinhabers

8. Auftragserteilung, Vertragsunterzeichnung

Ich beauftrage die SWH zu den Bedingungen dieses Vertrags die oben
genannte Verbrauchsstelle mit Gas zu beliefern. Gleichzeitig bevoll-
machtige ich die SWH den fur die Verbrauchsstelle eventuell
bestehenden Gasliefervertrag zu kiindigen und die fir die Gaslieferung
erforderlichen Vertrdge mit dem zustandigen Netzbetreiber zu
schlieBen. Soweit der zustandige Netzbetreiber die SWH sind, sind die
SWH als Lieferant von den Beschrankungen des § 181 BGB befreit.

Ort / Datum

x

Unterschrift des Kunden

Stadtwerke Heidenheim Aktiengesellschaft

)/

Brinner ppa. Weber

Unterschrift der SWH

9. Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie konnen lhre Vertragserklarung innerhalb von zwei Wochen ohne
Angaben von Grinden in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.
Die Frist beginnt mit Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht
vor dem Verbrauch der ersten Kilowattstunde Gas auf Grundlage dieses
Vertrags und auch nicht vor Erfillung unserer Informationspflichten
gemaR § 312c Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-
Infov sowie unserer Pflichten gemaR § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in
Verbindung mit § 3 BGB-InfoV. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genigt
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu entrichten
an die Stadtwerke Heidenheim Aktiengesellschaft, MeeboldstraBBe 1,
89522 Heidenheim.

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen
Leistungen zurickzugewahren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B.
Zinsen) herauszugeben. Konnen Sie uns die empfangene Leistung ganz
oder teilweise nicht oder nur im verschlechtertem Zustand zuriickge-
wahren, missen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Verpflichtun-
gen zur Erstattung von Zahlungen missen innerhalb von 30 Tagen
erfullt werden. Die Frist beginnt fir Sie mit der Absendung lhrer
Widerrufserklarung, fur uns mit deren Empfang.

Ende der Widerrufsbelehrung.

Uber mein Widerrufsrecht bin ich belehrt worden:

Ort / Datum

»x

Unterschrift des Kunde




1.2.

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Allgemeine Geschaftsbedingungen HellensteinGas

Vertragsschluss/Lieferbeginn

Das Angebot der SWH in Prospekten, Anzeigen, Formularen etc. ist
freibleibend. MaRgeblich sind die bei Vertragsschluss geltenden Preise.
Der Vertrag kommt durch Unterzeichnung des Kunden und der
Rucksendung mit Zugang bei der SWH zustande. Die SWH teilt dem
Kunden den Lieferbeginn in Textform mit. Dieser hangt davon ab, dass
alle fur die Belieferung notwendigen MaBnahmen (Kundigung des
bisherigen Liefervertrages, etc.) erfolgt sind.

Umfang und Durchfihrung der Lieferung

Die SWH liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an Erdgas an seine
Entnahmestelle. Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des auf die
jeweilige Messstelle bezogenen Netzanschlusses.

Bei einer Unterbrechung oder bei UnregelmaBigkeiten in der
Gasversorgung ist die SWH, soweit es sich um Folgen einer Stérung des
Netzbetriebes einschlieBlich des Netzanschlusses handelt, von seiner
Leistungspflicht befreit. Zu den moglichen Anspriichen des Kunden gegen
den Netzbetreiber, vgl. Ziff. 9.

Die SWH ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, soweit und
solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und/oder die
Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb
auf eigene Initiative unterbrochen hat. Das gleiche gilt, wenn die SWH an
der Lieferung, und/oder dem Bezug von Erdgas aufgrund hoherer Gewalt
oder sonstiger Umstande, deren Beseitigung der SWH nicht maglich ist
oder wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist.

Messung / Abschlagszahlungen / Schlussrechnung / Anteilige
Preisberechnung

Die Menge des gelieferten Gases wird durch Messeinrichtungen des
zustandigen  Messstellenbetreibers — ermittelt. Die  Ablesung  der
Messeinrichtungen wird vom Messdienstleister, Netzbetreiber, der SWH
oder auf Verlangen der SWH oder des Netzbetreibers kostenlos vom
Kunden durchgefiihrt. Der Kunde kann einer Selbstablesung
widersprechen, wenn ihm diese nicht zumutbar ist. Kénnen die
Messeinrichtungen nicht abgelesen werden oder zeigen sie fehlerhaft
an, so kénnen die SWH und/oder der Netzbetreiber den Verbrauch
insbesondere auf der Grundlage der letzten Ablesung schatzen oder
rechnerisch ~ abgrenzen, wobei die tatsachlichen  Verhdltnisse
angemessen bericksichtigt werden.

Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem
Ausweis versehenen Beauftragten der SWH, des Messstellenbetreibers
oder des Netzbetreibers den Zutritt zu seinem Grundstick und zu seinen
Raumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung der preislichen
Bemessungsgrundlagen oder zur Ablesung der Messeinrichtungen
erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an den
Kunden oder durch Aushang am oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie
muss mindestens eine Woche vor dem Betretungstermin erfolgen;
mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde hat dafir Sorge
zu tragen, dass die Messeinrichtungen zugénglich sind.

Die SWH kann vom Kunden monatlich Abschlagszahlungen verlangen.
Die SWH berechnet diese unter Beriicksichtigung des voraussichtlichen
Verbrauchs nach billigem Ermessen, in der Regel auf der Grundlage der
Abrechnung der vorangegangenen 12  Monate bzw. unter
Bericksichtigung des durchschnittlichen Verbrauchs vergleichbarer
Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass der Verbrauch erheblich
abweicht, ist dies angemessen zu bericksichtigen. Die Abschlage sowie
der Zeitraum der Abschlagszahlungen werden in der Regel mit der
Jahresverbrauchsabrechnung festgesetzt. Unterjahrige Preisanpassungen
fuhren in der Regel auch zu einer Anpassung der Abschlagsbetrage.

Der Verbrauch in kwWh wird wie folgt ermittelt: Die Verbrauchsmenge der
am Zahler abgelesenen Kubikmeter wird mit einem Umrechnungsfaktor
multipliziert, der unter Beriicksichtigung des mittleren Brennwertes (Ho)
und der mittleren physikalischen ZustandsgroRe des gelieferten Erdgases
errechnet wird. Der Umrechnungsfaktor wird jéhrlich neu ermittelt und in
der Rechnung ausgewiesen.

Zum Ende jedes vom der SWH festgelegten Abrechnungszeitraumes, der
12 Monate nicht wesentlich (berschreitet, und zum Ende des
Lieferverhdltnisses wird von der SWH eine Abrechnung erstellt, in
welcher der tatsachliche Umfang der Belieferung unter Anrechnung der
Abschlagszahlungen abgerechnet wird. Ergibt sich eine Abweichung der
Abschlagszahlungen von der Abrechnung der tatsachlichen Belieferung,
so wird der zuviel oder zuwenig berechnete Betrag erstattet bzw.
nachentrichtet oder mit der nachsten Abschlagszahlung verrechnet.

Der Kunde kann jederzeit von der SWH verlangen, eine Nachprifung der
Messeinrichtungen an seiner Abnahmestelle gemaR § 40 GasNZV zu
veranlassen. Die Kosten der Nachpriifung fallen dem Kunden nur dann
zur Llast, sofern die eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht
Uberschritten werden. Ergibt eine Nachprifung der Messeinrichtungen
eine Uberschreitung der Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in
der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, so wird der zu viel
oder zu wenig berechnete Betrag erstattet oder nachentrichtet.
Anspriche sind auf den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden
Ablesezeitraum beschrénkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers
kann tber einen groBeren Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall
ist der Anspruch auf den Zeitraum seit Vertragsbeginn, langstens auf drei
Jahre beschrankt.

Andern sich die vertraglichen Preise wahrend des
Abrechnungszeitraums, so erfolgt die Aufteilung des Gasbezugs und des
Grundpreises jeweils zeitanteilig, der Arbeitspreise mengenanteilig,
wobei die Mengen rechnerisch abgegrenzt werden kénnen. Die nach der
Preisénderung anfallenden Abschlagszahlungen werden prozentual
angepasst. Die zeitanteilige Abgrenzung unter Berlcksichtigung der
jahreszeitlichen Verbrauchsschwankungen erfolgt immer auf der

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.2.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Grundlage von Erfahrungswerten. Der tatsdchliche Zghlerstand wird
beriicksichtigt, wenn dieser vom Kunden der SWH mitgeteilt wird.

Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweigerung /
Aufrechnung

Samtliche Rechnungsbetrédge sind 14 Kalendertage nach Zugang der
Rechnung, Abschldge zu dem der SWH festgelegten Zeitpunkt féllig und
ohne Abzug im Wege des Lastschriftverfahrens oder mittels Dauerauftrag
zu zahlen.

Bei Zahlungsverzug kann die SWH, wenn er erneut zur Zahlung auffordert
oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lasst, die dadurch
entstandenen Kosten konkret oder pauschal berechnen. Bei einer
pauschalen Berechnung ist dem Kunden der Nachweis gestattet, solche
Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Hohe der
Pauschale.

Einwande gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder
zur Zahlungsverweigerung nur, sofern die ernsthafte Méglichkeit eines
offensichtlichen Fehlers besteht oder sofern der in einer Rechnung
angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt so
hoch  wie der vergleichbare  Verbrauch  im  vorherigen
Abrechnungszeitraum ist und der Kunde eine Nachprifung der
Messeinrichtung verlangt und solange durch die Nachprifung nicht die
ordnungsgemalBe Funktion der Messeinrichtung festgestellt ist.

Gegen Anspriche der SWH kann nur mit unbestrittenen oder
rechtskraftig festgestellten Gegenanspriichen aufgerechnet werden.

Vorauszahlung

Die SWH ist berechtigt, fur den Gasverbrauch des Kunden in
angemessener Hohe Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den
Umstidnden des Einzelfalls Grund zu der Annahme besteht, dass der
Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig
nachkommt. Die Hoéhe der Vorauszahlung des Kunden betragt
mindestens die fir einen Zeitraum von zwei Liefermonaten
durchschnittlich zu leistenden Zahlungen.

Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann die SWH beim Kunden ein
Vorkassesystem (z.B. Bargeld- oder Chipkartenzahler) einrichten und
betreiben.

Preise und Preisanpassung / Steuern, Abgaben und sonstige
hoheitlich auferlegte Belastungen

Der Gesamtpreis setzt sich aus Grund- und Arbeitspreis gemal dem
Preisblatt zusammen. Er enthalt den Energiepreis, die Kosten fir
Messstellenbetrieb, Messung und Abrechnung, das an den Netzbetreiber
abzufiihrende Netzzugangsentgelt sowie die Konzessionsabgaben.

Die im Preisblatt genannten Preise sind Bruttopreise einschlieBlich der
auf den Vertragsgegenstand entfallenden Steuern in der jeweils
gesetzlich vorgeschriebenen Hohe. Andern sich die Steuersatze, andern
sich die Bruttopreise entsprechend.

Wird die Belieferung oder die Verteilung von Erdgas nach Vertragsschluss
mit zusétzlichen Steuern oder Abgaben belegt, kann die SWH hieraus
entstehende Mehrkosten an den Kunden weiterberechnen. Dies gilt
nicht, soweit die Mehrkosten nach Hohe und Zeitpunkt ihres Entstehens
bereits bei Vertragsschluss konkret vorhersehbar waren oder die
jeweilige gesetzliche Regelung der Weiterberechnung entgegensteht.
Die Weitergabe ist auf die Mehrkosten beschrankt, die nach dem Sinn
und Zweck der gesetzlichen Regelung (z.B. nach Kopf oder nach
Verbrauch) dem einzelnen Vertragsverhéltnis zugeordnet werden
konnen. Mit der neuen Steuer oder Abgabe korrespondierende
Kostenentlastungen - z. B. der Wegfall einer anderen Steuer - sind
anzurechnen. Eine Weitergabe kann mit Wirksamwerden der
betreffenden Regelung erfolgen. Der Kunde wird Gber die Anpassung
spatestens mit der Rechnungsstellung informiert.

Ziffer 6.3. qilt entsprechend, falls sich die Hohe einer nach Ziffer 6.3
weitergegebenen Steuer oder Abgabe &ndert; bei einem Wegfall oder
einer Absenkung ist die SWH zu einer Weitergabe verpflichtet.

Ziffer 6.3. und Ziffer 6.4. gelten entsprechend, falls auf die Belieferung
oder die Verteilung von Erdgas nach Vertragsschluss eine hoheitlich
auferlegte, allgemein verbindliche Belastung (d.h. keine BuBgelder o. &.)
entfallt, soweit diese unmittelbaren Einfluss auf die Kosten fir die nach
diesem Vertrag geschuldeten Leistungen hat.

Die SWH wird die auf der Grundlage dieses Vertrages zu zahlenden
Preise dariber hinaus nach billigem Ermessen der Entwicklung der
Kosten anpassen, die fur die Preisberechnung maRgeblich sind. Eine
Erhohung oder ErmaRigung kommt insbesondere in Betracht, wenn sich
die Kosten fur die Beschaffung von Energie oder die Nutzung des
Verteilnetzes andern oder sonstige Anderungen der
energiewirtschaftlichen oder rechtlichen Rahmenbedingungen zu einer
veranderten Kostensituation fihren (z.B. durch die Einfihrung von
Netzzugangsentgelten fur Einspeisungen). Die SWH wird bei Ausibung
seines billigen Ermessens die jeweiligen Zeitpunkte einer Preisanderung
so wahlen, dass Kostensenkungen nicht nach fir den Kunden
ungiinstigeren  MaBstdben  Rechnung  getragen  werden  als
Kostenerh6hungen, also Kostensenkungen mindestens in gleichem
Umfang preiswirksam werden wie Kostenerhohungen. Die SWH
garantiert hierbei, dass die Entgelte auch nach der Anpassung bei einer
Vertragslaufzeit von 12 Monaten 0,25 Cent/kWh und bei einer
Vertragslaufzeit von 24 Monaten 0,35 Cent/kWh unter dem
"Treuebasispreis" der SWH (jeweils netto) bleiben. Anderungen der
Preise nach dieser Ziffer sind nur zum Monatsersten maglich. Die SWH
wird dem Kunden die Anderungen spéatestens sechs Wochen vor dem
geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilen. Ist der Kunde mit der
mitgeteilten Anderung nicht einverstanden, hat er das Recht, den
Vertrag mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende auf den



6.7.

7.2.

8.2

8.3.

8.4.

9.2

9.3.

9.4.

10.
10.1.

Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Anderung schriftlich zu kundigen.
Macht er von diesem Recht keinen Gebrauch, gelten die Anderungen als
genehmigt. Auf diese Folgen wird der Kunde von der SWH in der
Mitteilung gesondert hingewiesen.

Ungeachtet vorstehender Bestimmungen kann der Kunde Informationen
Uber die aktuellen Preise unter der Telefonnummer 07321.328-180 und
im Internet unter www.stadtwerke-heidenheim.de erhalten.

Anderungen dieser Bedingungen

Die Regelungen dieser Bedingungen beruhen auf den derzeitigen
gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses (z. B. ENWG, GasGVV, GasNZV, Entscheidungen der
Bundesnetzagentur). Sollten sich diese und/oder die einschlagige
Rechtsprechung (z.B. durch Feststellung der Unwirksamkeit vertraglicher
Klauseln) andern, ist die SWH berechtigt, die Bedingungen - mit
Ausnahme der Preise - insoweit anzupassen und/oder zu ergénzen, als
es die Wiederherstellung des Aquivalenzverhéltnisses von Leistung und
Gegenleistung und/oder der Ausgleich entstandener Vertragslicken zur
zumutbaren  Fort- und Durchfihrung des Vertragsverhaltnisses
erforderlich macht. Eine Anpassung und / oder Ergénzung ist auch
zuldssig, wenn diese fur den Kunden lediglich rechtlich vorteilhaft ist.
Anpassungen dieser Bedingungen nach vorstehendem Absatz sind nur
zum Monatsersten moglich. Die SWH wird dem Kunden die Anpassung
spatestens zwei Monate vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform
mitteilen. Ist der Kunde mit der mitgeteilten Anpassung nicht
einverstanden, hat er das Recht, den Vertrag mit einer Frist von
einem Monat zum Monatsende auf den Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Anpassung in Textform zu kindigen. Macht er
von diesem Recht keinen Gebrauch, gilt die Anpassung als
genehmigt. Auf diese Folgen wird der Kunde von der SWH in der
Mitteilung gesondert hingewiesen.

Einstellung der Lieferung / Fristlose Kiindigung

Die SWH ist berechtigt, sofort die Lieferung einzustellen und die
Anschlussnutzung unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht
unerheblichem MaRe schuldhaft Gas unter Umgehung, Beeinflussung
oder vor Anbringung der Messeinrichtungen verwendet (,Gasdiebstahl”).
Bei Zahlungsverzug des Kunden in nicht unerheblicher Hohe und unter
Bertcksichtigung etwaiger Vorauszahlungen nach Ziff. 5.1 ist die SWH
ebenfalls berechtigt, die Lieferung einzustellen und die Anschlussnutzung
unterbrechen zu lassen. Nicht titulierte Forderungen, die der Kunde
schlissig beanstandet hat oder die aus einer streitigen Preiserhohung
der SWH resultieren, bleiben auBer Betracht. Dem Kunden wird die
Unterbrechung spatestens vier Wochen vorher angedroht und der Beginn
der Unterbrechung spatestens drei Werktage vor der Unterbrechung
angekindigt. Die Unterbrechung unterbleibt, wenn der Kunde darlegt,
dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen
vollumfénglich nachkommt. Der Kunde wird der SWH auf etwaige
Besonderheiten, die einer Unterbrechung zwingend entgegenstehen,
unverziglich schriftlich hinweisen.

Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der
Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen. Die Kosten werden dem
Kunden nach tatsachlichem Aufwand oder pauschal nach der geltenden
Preisregelung in Rechnung gestellt. Bei pauschaler Berechnung hat der
Kunde das Recht, nachzuweisen, dass die Kosten nicht entstanden oder
wesentlich geringer sind als die Pauschale. Die Belieferung wird wieder
hergestellt, wenn die Griinde fir die Unterbrechung entfallen und die
Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung bezahlt sind.

Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist
gekindigt und die Lieferung eingestellt werden. Ein wichtiger Grund
liegt insbesondere vor, wenn die Voraussetzungen nach Ziff. 8.1 oder 8.2
wiederholt vorliegen und, im Fall des Zahlungsverzugs, dem Kunden die
Kiindigung zwei Wochen vorher angedroht wurde.

Haftung

Anspriche  wegen  Schdden durch  Unterbrechung oder  bei
UnregelmaBigkeiten in der Gasversorgung sind, soweit es sich um Folgen
einer Storung des Netzbetriebes einschlieBlich des Netzanschlusses
handelt, gegeniiber dem Netzbetreiber geltend zu machen (§ 18 NDAV).
Die SWH wird unverziglich tber die mit der Schadensverursachung
zusammenhdangenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt
sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklart werden konnen und
der Kunde dies wiinscht.

In allen Gbrigen Haftungsféllen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer
Erfullungs- und Verrichtungsgehilfen fir schuldhaft verursachte Schaden
ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe
Fahrlassigkeit herbeigefiihrt wurde; dies gilt nicht bei Schaden aus der
Verletzung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit, oder der
schuldhaften  Verletzung  wesentlicher  Vertragspflichten  (sog.
Kardinalpflichten).

Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht
auf Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit beruht, beschrankt sich die
Haftung auf den Schaden, den die haftende Partei bei Abschluss des
jeweiligen Vertrages als mogliche Folge der Vertragsverletzung
vorausgesehen hat oder unter Beriicksichtigung der Umstande, die sie
kannte oder kennen musste, hétte voraussehen mussen. Gleiches gilt bei
grob fahrlassigem Verhalten einfacher Erfillungsgehilfen (nicht leitende
Angestellte) auBerhalb des Bereichs der wesentlichen Vertragspflichten
sowie der Lebens-, Korper- oder Gesundheitsschaden.

Umzug / Lieferantenwechsel / Rechtsnachfolge

Der Kunde ist verpflichtet, der SWH jeden Umzug innerhalb einer Frist
von einem Monat nach seinem Umzug unter Angabe der neuen Anschrift
in Textform anzuzeigen.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.

12.

13.
13.1.

14,

Die SWH wird den Kunden - sofern kein Fall nach Ziff. 10.3 vorliegt - an
der neuen Entnahmestelle auf Grundlage dieses Vertrages
weiterbeliefern. Die Belieferung zum Zeitpunkt des Einzugs setzt voraus,
dass der Kunde der SWH das Umzugsdatum rechtzeitig mitgeteilt hat.
Ungeachtet dessen ist der Kunde bei einem Umzug innerhalb des
Gebietes des bisherigen Netzbetreibers berechtigt, den Vertrag mit einer
Frist von zwei Wochen auf das Ende eines Kalendermonats in Textform
zu kindigen.

Ein Umzug des Kunden beendet den Liefervertrag zum Zeitpunkt des
vom Kunden mitgeteilten Umzugsdatums, wenn der Kunde aus dem
Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in das Gebiet eines anderen
Netzbetreibers zieht. Die SWH unterbreitet dem Kunden fir die neue
Entnahmestelle auf Wunsch gerne ein neues Angebot uber die
Belieferung mit Erdgas.

Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziff. 10.1 aus Grinden, die
dieser zu vertreten hat, und wird der SWH die Tatsache des Umzugs auch
sonst nicht bekannt, ist der Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen an
seiner bisherigen Entnahmestelle, fir die die SWH gegeniber dem
ortlichen Netzbetreiber einstehen muss und fir die er von keinem
anderen Kunden eine Vergitung erlangt, nach den Preisen dieses
Vertrages zu vergiten. Die Pflicht der SWH zur unverziglichen
Abmeldung der bisherigen Entnahmestelle bleibt unberihrt.

Die SWH ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als
Gesamtheit auf einen Dritten zu bertragen. Die Ubertragung wird erst
wirksam, wenn der Kunde zustimmt. Die Zustimmung darf nur
verweigert werden, wenn begriindete Zweifel an der technischen oder
wirtschaftlichen  Leistungsféhigkeit des Dritten  bestehen. Die
Zustimmung gilt als erteilt, wenn der Kunde nicht innerhalb von acht
Wochen nach der schriftlichen Mitteilung wber die Ubertragung der
Rechte und Pflichten schriftlich widerspricht. Auf diese Folgen wird der
Kunde von der SWH in der Mitteilung gesondert hingewiesen.

Der Zustimmung des Kunden bedarf es nicht, soweit es sich um eine
Ubertragung der Rechte und Pflichten auf einen Dritten im Rahmen einer
rechtlichen Entflechtung der SWH nach § 7 EnWG handelt.

Datenschutz
Die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes werden beachtet.

Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten
Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim
ortlichen Netzbetreiber erhltlich.

Schlussbestimmungen
Diese Bedingungen
bestehen nicht.

sind abschlieBend. Mundliche Nebenabreden

. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder

undurchfihrbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Ubrigen
davon unberihrt. An die Stelle der unwirksamen bzw. undurchfihrbaren
Bestimmung tritt die gesetzliche Bestimmung. Sofern keine gesetzliche
Regelung besteht, wird die SWH und der Kunde die unwirksame bzw.
undurchfihrbare Bestimmung durch eine wirksame oder durchfihrbare,
in ihrem wirtschaftlichen  Ergebnis madglichst gleichkommende
Bestimmung ersetzen. Entsprechendes gilt fur eine Licke im Vertrag.

Energiesteuer-Hinweis
Fir das auf Basis dieses Vertrages bezogene Erdgas gilt folgender
Hinweis gemaR der Energiesteuer-Durchfihrungsverordnung:

“Steuerbegunstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff
verwendet werden, es sei denn, eine solche Verwendung ist nach
dem Energiesteuergesetz oder der Energiesteuer-
Durchfiihrungsverordnung zuldssig. Jede andere Verwendung als
Kraftstoff hat steuer- und strafrechtliche Folgen. In Zweifelsfsllen
wenden Sie sich bitte an Ihr zustdndiges Hauptzollamt.”

Stand: 01.06.2009



	2009-06-04 AGB HellensteinGas.pdf
	Das Angebot der SWH in Prospekten, Anzeigen, Form
	Der Vertrag kommt durch Unterzeichnung des Kunden
	Die SWH liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an Erdgas an seine Entnahmestelle. Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des auf die jeweilige Messstelle bezogenen Netzanschlusses.
	Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkei
	Die SWH ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und/oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat. Das gleiche gilt, we
	Die Menge des gelieferten Gases wird durch Messei
	Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung de
	Die SWH kann vom Kunden monatlich Abschlagszahlun
	Der Verbrauch in kWh wird wie folgt ermittelt: Di
	Zum Ende jedes vom der SWH festgelegten Abrechnun
	Der Kunde kann jederzeit von der SWH verlangen, e
	Ändern sich die vertraglichen Preise während des
	Sämtliche Rechnungsbeträge sind 14 Kalendertage 
	Bei Zahlungsverzug kann die SWH, wenn er erneut z
	Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlun�
	Gegen Ansprüche der SWH kann nur mit unbestritte�
	Die SWH ist berechtigt, für den Gasverbrauch des�
	Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann die S
	Der Gesamtpreis setzt sich aus Grund- und Arbeits
	Die im Preisblatt genannten Preise sind Bruttopre
	Wird die Belieferung oder die Verteilung von Erdg
	Ziffer 6.3. gilt entsprechend, falls sich die Hö�
	Ziffer 6.3. und Ziffer 6.4. gelten entsprechend, 
	Die SWH wird die auf der Grundlage dieses Vertrag
	Ungeachtet vorstehender Bestimmungen kann der Kun
	Die Regelungen dieser Bedingungen beruhen auf den
	Anpassungen dieser Bedingungen nach vorstehendem 
	Die SWH ist berechtigt, sofort die Lieferung einz
	Bei Zahlungsverzug des Kunden in nicht unerheblic
	Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederhers
	Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhalt
	Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder
	Die SWH wird unverzüglich über die mit der Schad
	In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung 
	Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspf
	Der Kunde ist verpflichtet, der SWH jeden Umzug innerhalb einer Frist von einem Monat nach seinem Umzug unter Angabe der neuen Anschrift in Textform anzuzeigen.
	Die SWH wird den Kunden – sofern kein Fall nach Z
	Ein Umzug des Kunden beendet den Liefervertrag zu
	Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziff. 
	Die SWH ist berechtigt, die Rechte und Pflichten 
	Der Zustimmung des Kunden bedarf es nicht, soweit
	Die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes werden beachtet.
	Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und –e
	Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche N
	Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages un
	Energiesteuer-Hinweis
	Für das auf Basis dieses Vertrages bezogene Erdg�
	“Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht�





